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& SACHVERHALT
M ging am 14.2.2017 mit ihrem Kind K (3 Jahre alt) auf den Spielplatz. Dort traf sie die
Krabbelstuben-Erzieherin E mit den Krabbelstubenkindern F, G und H (auch jeweils 3 Jahre
alt). Das Kind K schloss sich dem Spiel der anderen Kinder im Sandkasten an. Während M
und E – wie immer – ganz ausführlich miteinander ratschten, stritten sich die vier Kinder
lautstark. Dies wurde von M und E bemerkt, allerdings unternahmen sie nichts dagegen,
sondern ratschten weiter. Während des Streits gerieten die vier Kinder aus Versehen auf die
neben dem Spielplatz liegende Straße. Der regelgerecht fahrende X konnte sein Fahrzeug
gerade noch vor den Kindern abbremsen. Y jedoch, der unter Missachtung des einzuhalten-
den Mindestabstands dicht hinter X mit seinem Pkw fuhr, fuhr von hinten auf das Fahrzeug
des X auf, da er nicht mehr rechtzeitig auf dessen Bremsmanöver reagieren konnte. Bei
Einhaltung des Mindestabstands hätte Y sein Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stillstand
bringen können.

Wie ist die Rechtslage?

Hinweis: Versicherungsrechtliche Ansprüche sollen bei der Bearbeitung außer Betracht bleiben.

& LÖSUNG

A. ANSPRÜCHE X GEGEN Y

I. Anspruch X gegen Y aus § 7 I StVG
X könnte gegen Y einen Anspruch auf Schadensersatz gem. § 7 I StVG haben. Dazu müsste
Y Halter eines Kraftfahrzeugs sein, bei dessen Betrieb dem X ein ersatzfähiger Schaden
entstanden ist.

1. Tatbestandsvoraussetzungen
Dem X ist als Eigentümer des Pkw ein grundsätzlich ersatzfähiger Sachschaden entstanden,
sodass er als Anspruchsinhaber in Betracht kommt. Halter eines Kraftfahrzeugs iSd § 7 I
StVG ist derjenige, der die Verfügungsgewalt darüber innehat und das Fahrzeug auf eigene
Kosten gebraucht (Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker/Burman, Straßenverkehrs-
recht, 25. Aufl. 2018, StVG § 7 Rn. 5). Ein Pkw stellt ein Kraftfahrzeug iSv § 1 II StVG dar.
Mangels anderweitiger Angaben ist davon auszugehen, dass Y Halter des von ihm gefahrenen
Pkw und somit Anspruchsschuldner sein kann. Der Sachschaden des X entstand auch bei
Betrieb des Pkw durch Y, indem dieser im öffentlichen Straßenverkehr auf den Pkw des X
auffuhr. Die betriebsspezifische Gefahr des Fahrzeugs als Verkehrsmittel hat sich durch den
Auffahrunfall realisiert.

2. Ausschluss der Haftung
Möglicherweise ist die Haftung des Y nach § 7 II StVG ausgeschlossen. Dies wäre der Fall,
wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wurde. Höhere Gewalt liegt vor, wenn es
aufgrund eines von außen einwirkenden, außergewöhnlichen und nicht abwendbaren Ereig-
nisses zum Unfall kam. Ein außergewöhnliches Ereignis kann nur angenommen werden,
wenn es sich um einen seltenen, seiner Art nach einmaligen Vorfall mit Ausnahmecharakter
handelt (Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Janker/Burmann, 25. Aufl. 2018, StVG § 7
Rn. 19). Ein solcher liegt gerade nicht bei einem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer,
insbesondere von Kindern, und einem dadurch provozierten abrupten Abbremsen vor. Der-
artige Ereignisse sind vielmehr dem Verkehr immanent und stellen gerade keine seltenen
Vorgänge dar, mit denen keinesfalls zu rechnen ist. Der Anwendungsbereich des § 7 II StVG
beschränkt sich insoweit größtenteils auf Ereignisse, die in keinem Zusammenhang mit dem
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